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18. 6. 1974 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, '(3) Jeder zur selbständigen Alusübung des Be-
mit dem das Ärztegesetz geändert wird rufes berechnigte Arzt istbeEugt, ärztliche Zeug-

(Ärztegesetznovelle 1974) nisse auszustellen und ärztliche Gutachten· zu 

Der N3!nionalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das K'I'Z'tegesetz, BGBL Nr. 92/1949, in ,der 
Fassung d·er Bundesgesetze BGB!. Nr. 129/1951, 
BGBL Nr. 119/1952, BGBL Nr. 169/1952, BGBL 
Nr. 17/1955, BGBL Nr. 50/1964, BGBL Nr. 229/ 
1969 und der Kun:dmachung BGBL Nr. 61/1971, 
wtilid wie f.olgt geändert: 

1. § 1 hat zularuten: 

,,§ 1. (1) Der Ar21t ist 2lUrAusübung der 
Medizin berufen. 

(2) Die AmsüIbullig Ides äruz1ichen Berufes um­
faßt jed~ lauf medizinisch-wissenschaftlichen Er­
kenntn,issen begrüntdete Tätigkeit, 'me unmiuel­
bar am Menschen oder mittelbar fü'r ,den Men­
schen ausgeführt wiro, iIl'SlbesondeI1e 

a) ,die Untersuch),mg ,auf das Vorliegen oder 
Nichtvorliegen von körpel'llichen Krank­
heiten, Geistes- und Gemütskrankheiten, 
von Gebrechen oder Mißbildungen rund 
Anomalien, ,die knankhafter N 3!tur 'sind; 

b) die Beurteilrung von in lrt. a angeführten 
Zuständen bei Verwendung medizinisch­
,dia.gnosvrscher HElfsmittel; 

c)die BehandLung 'solcher Zustände (lit. a); 

d)die Vornahme operntiv,er Eingriffe .ein­
schließl,ich ,der Entnahme oder Infusion 
von Blut; 

e) ,die VOI1beugung':von EI1krankungen; 

f) die GeburtshiMe; 

g) ,die Verordnung von Heilmitteln, von 
Heilbehelfen und medi.zJini-sch-<dia,gnosci.­
schen Hilfsmitteln; 

h) die Vornahme VlOn LeichenöffnUiOJgen. 

er&tatten. " 

2. Der Abs. 4 des § 1 a ha:t (ljU Jauten: 
,;(4) Amideren Personen 'alh 'den in Abs. 1 und 

3 genannten Krzten .ist jede Ausübung des ä,rzt­
lichen Beruf.es vel'lboten." 

3. Dem Abs. 1 ,des § 2 c ist nachstehender Satz 
anmIfügen: 
"Das gleiche gilt, ausgenommen die vorgesehene 
MiIJIdestzeit, für eine ergänzende spC2lielle Aus­
billoong 'auf einem 11eilgebiet im 'Rahmen eines 
SOIJIderfiach,es." ' 

4. Die lit. ades § 2 h hat zu lauten: 
"a) ·die für die pnaktische Ausbi1dung zum 

praktJischen Arzt heziehungsweise Zl\llll 

Facharzt vorzusehenden AusbikVungserfor­
rdemisse, 'Ülber Art und Dauer der Aushil­
,dung sowtie einer spezieHen Ausbildung in 
den einzelnen, Ausbilduiligsfächern, bezie­
hungsWleise üm' HaJriptfachund in Neben­
fächern {§,§ 2 bund 2 c)," 

5. Der Ahs. 4 des § 4 hat zu lauten: 
,,(4) Der Bezeichnung ,der ärztlichen Berufs­

tät~gkei't Idürfen neben ,den ,amtlrich verliehenen 
Titeln nur solche, lauf >die ,gegenwärtige Verwen­
dung oder ,auf eine speziel1e Ausbilrdung im Rah­
men eines Sonderfiaches hinweisende Zusätze bei­
gefügt w,erden, die der Wahrheit entsprechen. 
Die Führung ausländischer 'TIitJel und WÜl"den, 
die zur Verwechslung mit inländischen Amts­
und Berufstiteln ~ergl1et ,sind, is't nur mit Be­
wiUilgung des zuständig·en Bunde91Ilinisters ge­
stattet." 

6. Dem Abs. 4 des § 5 ist nachstehender Satz 
anzufügen: 
"Die Täügkeit ,in ,einer nach Iden Bestimmungen 
des Familiie1l'beratungsföl"derungsgesetzes, BGBL . 
Nr. 80/1974, ,gefönderten Beratungsstdle bedarf 
keiner BeW1mi~ng." 
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2 1206 der Beilagen 

7. Der Abs. 1 des§ 9 hat zu lauten: 

,,§ 9. (1) Dem Aflzt ist im Zusammenhang mit 
der Ausübung. seines ärztlichen Bel1ufes jede 
Art der Werbung, insbesonderea,uch für di'agno­
stische oder therapeutische Methoden sowie für 
die Anwendung v'On Arzneimitteln oder Heil­
behelfen, verboten." 

8. Die ,lit. b Ides' Abs. 2 des § 15 hat ZIU lauten: 

,;b) ·e]nes DiszipJ.inarerkenntnisses für d,ie 
Dauer Ider fes'ngesetzten Untersagung." 

9. Der Abs. 3 rdes § 15 hat Zu entf.aLlen; die 
bishenigen Albsäceze 4 bis 7 erhalten die Bezeich­
nung Abs. 3 bis 6. 

10. § 17 hat ZIU I'auten: 

,,§ 17. (1) Wenn einem Arz,t Idie Au's'Übung 
des ärztlichen Berufes 'durch Dis~ipIIFnarerkennt­
nis mit z-eitlicher ,Beschränkung unter,sagt ist, so 
erlangt er mit Idem Albl;auf ,der Zeit, auf die 
sich die Untersagung erstreckt, wieder ,diese Be­
rechügung;er ha't ,"or Ider Wielderaufnahme der 
Berufsausiibung ider österreich:rschen Är:z:te­
kammer den AMauf der zeitlichen Beschränkung 
nachzuweisen. 

(2) WährenJd ,der zeitJlich beschränkten Unter­
sagwng der 'BerufsausÜlbwng ruht auch die durch 
die Bewililtgung ZlUr Haltung ,einer ärzdichen 
Hausapotheke erlangte Befugnis." 

11. Iin Abs. 1 des § 22 tretJen an SteHe des 
letzten ~atzes nJach,stehende Sestimmungen: 
"Die Strafgel'lichte haben a,lle durch sie gegen 
Ärzte erf'Olgne VerurteiluI1@en weg.eneiner 'Oder 
mehrerer mit VOl1S1atz begangener 'StJrafbarer 

, Handlung'en Zu einer mehr als einjährigen Frei­
heitsstrafe 'Sowie wegen ,anderer strafibarer Hand­
lungen, ,die -im Zusammenhang mit Ider ärztlichen 
Bel'l\llhausübung -stehen, Ider ZlUstärrdigen ÄrztJe­
kammer bekanntzugeben. Das gleiche gilt für 
Verw.altJungsbehörden, ,soweit es sich um ,im Zu­
sammenhang mit !der äl1zt!~ichen Berufsausübung 
stehenrde V'erwa.ltungsübertretung,en hanJdelt." 

12 Der Albs. 1 des § 23 hat zu lauten: 

,,§ 23. (1) Einer Ärztekammer gehören als 
ordenol~che~ammerang-ehöri:g-e a,l1e Ärzte an, 
die ihren Beruf im LB-ereiche Idieser Ärztekammer 
tatsächlich ausüben (§ 1 a Acbs. 3, § 5 Abs. 2 un,d 
4, § 5 'a) unJd in der bei Ider österr-eichischen 
Är:z:tekammer geführuen Ärztelilste (§ 2 i) einge­
tragen si-m." 

13. Nach ,dem Abs. 3 ,des § 29 list ,nachstehen­
der Abs. 4 einzufügen: 

,,(4) Die Stimmenabgabe erfolgt mittels eines 
amtlichen Stimmzettels in einem amtlichen Wahl­
kuvert. Der amtliche Stimmzentel 'UIlId das amt­
liche Wahlkuv-ert sind von ,der Ärztekammer 

aufzulegen. Für jeden W,ahlkörper list ein amt­
licher Stimmzettel auf~ulegen, der die Bezeich­
nung der wahlwerbenden Gr-uppen Zu entha'lten 
hat. Wind bei -der Stimrnenalbg;a:be ein anderer 
Stimmzettel als der amtlich aufgelegte verwen­
det, so ist diese Stimme ungUiltig. Die Stimme ist 
auch dann ungüluig, wenn aus ,der Kennzeich­
nungdes amtEchen Stlimmzettels ,der Wille des 
Wäh'J,ers nicht ein'deutigerkennbar ~st." 

14. Der bisherige A:bs. 4 Ides § 29 erhält die 
Bezeichnung A:bs. 5. 

15. Der bisher,ige Abs. 5 des § 29 erhält die 
Bezeichnung Abs. 6 und hat zu lauten: 

,,(6) Die näheren B'estimmungen über das 
Wahlv~·f.ahren, insbesondere über :die AuS'sch,rei­
bung ,der Wahlen, id&e Erfassung und Verzeich­
nUlng ,der W:ahlberechtigten, ,die WahLbehörden, 
die Wahlwerhung, Iden 'amtlich·en Stimmzettel, 
das amtliche Wahlkuv,ert, -das A:bstimmungs- und 
Ermit:tlungsveflfahren, ,die Einberufung der ge­
wähhen Kammerräte, Idie 'Wahl des Kammer­
vorstandes sowie des Präsidenten und des oder 
der Vizepräsildenten ,evnschLießlich erfonderllicher 
Nachwahlen, sind in der Wahlordnung zu tref­
fen. Die WGhl'Ol"dnung hat :derBundesminisrer 
für GesunJdheit unId Umweltschutz nach An­
hör-en der östel'll'eichischen Ärztekammer durch 
Verortdnu'll'gZ'U ·edassen." 

_ 16. Di'e J·~t. c, Id u.nId e ,des § 33 hahen zu 
lauten: 

"c) Wahl des Verwaltung,sausschuss-es des 
W ohlfahrtsfonids; 

Id) Wahl des Beschwendeausschusses des Wohl­
fahrtsfOnids; 

e) Wahl des überprüfungsausschusses des 
'W oMf1ahrt:sf'011ids;" 

17. Di,e bisheri&en llit. c bis ,i :des § 33 erha:lten 
di.e Bezeichnung Iit. f bis 1. 

18. Die lit. c des Abs. 4 Ides § 34 hat zu 
laut:en: 

"c) ;our IBesteLLung ,des Finanzreferenten sowie 
allf:illiger Ref.erenten für bestimmte Auf­
gaJben." 

19. Im § 37 ist das WOl1t "Kalffimerm.jq~lieder" 
durch das W'Ort "Kiarnmerräte" zu er·setzen. 

20. Der § 38 hat zu lauten: 

,,§ 38. Die Organe unJd das gesam1le Pers'Onal 
der Ärztekammer sind, soweit sie nicht schon 
nach ,anderen ,gesetzlichen Vorschl'lif.ten zur Ver­
schwiegenheit verpflichtet sind, zur Verschwie­
genheit über aUe ihnen aus ihrer amtlichen 
Tätigkeit hekanntgewol'ldenen Tatsachen ver­
pflichtet, ,deren Geheimhaltung -im Interesse der 
Kammer, einer Geb~etskörperschaft oder der 
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1206 der Beilagen 3 

Parteien geboten ist. Von ,dieser Verpflichtung 
hat -die Aufsichts<behöl"de -auf Verlangen -eines 
Gerichtes oder einer Verwa!luUl1!gJsbehöl1de ~u ent­
binden, wenn dies im Interesse ,der Rechtspflege 
oder im sonstigen öffentlichen Interesse liegt." 

21. Dem .Albs. 3 des § 39 sind folrgende Bestlim­
ffi'ungen anZlufügen: 

"Die Umlagenordnung kann nähere Bestimmun­
gen vorsehen, daß K:ammerangehörige, die den 
ärztlichen B'enuf 'nicht ausschJießlich in einem 
Dienstverhältnis -ausüben, verpflichtet gind, all­
jähl1lich bis zu ,einemiln .der Umlagenol1dnung zu 
bestimmenden Zeitpunkt schrif.tLich alle für die 
Errechnung der K:a;mJffierumLage erforderlichen 
Anga;ben zu machen WlId auf Verlangen ,die ge­
fOl'derten Nachweise ülber die Rich-tigkeit dieser 
Erkläml1lg vorzuleg,en; wenn dieser Verpflich­
tung nicht zei,tger,echt und vollstä!l1Jdig entspro­
ch-en wind, erfolgt die Vorschreibung auf Grund 
einer SchätZiung; diese ist unter Berücksichtigung 
aller für die El;"rechnungder KammerumIage 
bedeutsamen Umstände vorZIUnehmen. " 

22. Dem Abs. 1 des § 42 ist f.olgender Satz 
a'O'z:ufügen: 

"Als Amtsärzte gelten auch .die Arbeiuinspek­
tionsär:zte 'gemäß § 13 Abs. 1 .des Arbeitsinspek­
tionsgesetz-es 1974, BGB1. Nr. 143." 

23. Der § 43 ana,t zu Lauten: 

,,§ 43 a. (1) Aus den Mitteln des Wohlfahrts­
fonds sind Leistungen zu gewähren 

a) an anspruchsberechtigte Kammerangehö­
rige für ,den FaH ,des A:lters, ,der vorüber­
gehenden oder ,dauernden Berufsunfähig­
keit, 

b) an Hinterbliebene im Fal1e des Ablebens 
eines anspruchsberechtigten Kammerange­
hÖJ:1igen. 

(2) Können Personen, denen Leistungen aus 
dem Wohlfahrtsfonds zustehen, ,den Ersatz des 
Scha;dens, der ihnen -aus ,dem gleichen Anlaß er­
wach-sen ist, ,auf Grund -anlderer gesetzlicher Vor­
sch-riften beanspruchen, 'So geht ,der Anspl"uch 
auf ,die Ärztekammer insoweit über, als diese 
Leistungen zu erbringen hat. Ansprüche auf 
Schmerzensgekl gehen :liuf die Ärztekammer 
nicht über." 

24. Der Abs. 5 ,des § 44 hat zu Lauten: 

,,{5) Die Beitragsordnung ka;nn nähere Be­
stimmungen vorsehen, daß K:a,mmerangehörige, 
die den ärztlichen Beruf nicht ausschließlich in 
einem Dienstverhähnis ,a.usüben, verpflichtet 
sind, aLljährlich his zu, einem in der Beitrag,sord­
nung 'zu bestimmenden Zeitpunkt schlliftlich alle 
für die Errechnung ,der Beiträg,e ~m Wohl­
fahrtsfonds erfol"derlich-en Angaben zu machen 

und auf Verlangen die geforderten Nachweise 
über die Richtigkeit dieser Erklärung vorzulegen; 
wenn dieser Verpflichtung nicht zeitgerecht und 
vol.JstifuJldig entsprochen wird, erfoLgt die Vor­
schreibung auf Grund einer Schätz:ung; diese ist 
unter Berücksichv1gung aller für die Errechnung 
der Beiträge bedeutsamen Umstände vorzuneh­
ffi'en." 

25. An SteLle 'des Abs. 6 des § 44 ha;ben nach­
'stehende Abs. 6 'Und 7 ~ treten: 

,,(6) Bei Festset~U!flg des Beitl'alges für K:am­
mel'angehöllige, die -den ärzulichen Beruf aus­
schließlich in einem Dienstvel"hältnis ausüben, 
dient als Bemessung~gfU'ndLage j-edenfalls der 
mona,oliche Bruttog1'UJ1/dgehalt. Zu diesem gehö­
ren nicht die BcihiLfen, Zuhlgen und Zuschläge 
im Sinne des § 3 des Einkommensteluergesetzes 
1972 und die 'sonsoigen Bezüge nach § 67 des 
Binkommensteuergesetz,es 1972. 

(7) Die Beiträge nach .Albs. 6 sind vom Dienst­
geber einzubehalten und spätestens bis zum 
15. Ta;ge nach Abhuf .des Kalendermonates an 
die Zlust~nldige Ärzoekiammer abZiUführen." 

26. Dem Albs. 1 des § 55 e ist ein Satz folgen­
den Wortl\1utes -anlZJuf>i.itgen: 
"Die Tätigkeit 'des ,gemeinsamen Wohl.fiahrts­
fonds kann sich auch nur '<lIuf die gemeinsame 
Abdeckung ernes Großscha'densfaHes erstrecken; 
ein solcher Fall gilt als gegeben, wenn aus ein 
und ·derseLben Ursache zwei oder mehr Schadens­
fälle mit lebenslangen Versorgungsleistungs-· 
verpflichtungen eintreten und die gesamten ver­
sicherungsmathematischen Barwerte der -dadurch 
ausgelösten Grundleistungen das 666fache der 
Grundleistung im Bereich einer Ärztekammer 
übersoeigen. " 

27. Nach .dem A<hs. ,1 des § 55 fist -n-achstehen­
der Albs. 2 einrzufügen: 

,,(2) Ärzte machen sidi jedenblls eines Diszi­
plinarverg,ehens schuLdig, wenn -sie eine oder 
mehr,ere straf<hare Handlungen vorsä-uzlich be­
gangen haben und ·deswegen von einem inländi­
schen Gepicht zu einer mehr als einjähr-igen Frei­
heivss~rafe verurteilt worden si11ld." 

28. Die bisherigen .A!bs. 2 bis 5 des § 55 f sind 
als Abs. 3 bis 6 ZIU bezeichnen. 

29. Die lrt. c des Albs. 1 ,des § 55 1 hat zu. 
lauten: 

"c) UnteflS'agTUIlJg der Ber~fsausübung." 

30. Der Abs. 2 ,des § 551 hat zu lauten: 

,,(2) Die Strafe nach Albs. 1 lit. c <dan im 
Falle eines Dis2!ipl,inarvergehens nach § 55 f 
Abs. 2 höchstens auf die Zeit von fünf Jahren 
v,erhängt weJ:1den. In den übrigen Fällen darf 
die Strafe nach Abs. 1 lit. c höchsten's für die 
Dauer eines Jahres, das erste Mal höchstens für 
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4 1206 der Beilagen 

die Da.uer vO'n drei MO'nla'ten und DJUr gegen 
solche Kammer:an.gehör~ge verhängt weroen, die 

\ wegen eines Disziplinarvergehens bereits mit 
einer Geltdstrafe bestraft wO'rden sirud. Bei prak­
tischelJ. Krzten und Fachärzten, die ihren Beruf 
im Rahmen eines Dienstverhältnisses bei einer 
Gebiet:~körperschaft ausüben, be2Jieht sich die 
Untersagung ,der Berufsaalsübung nach A'bs. 1 
lit. c nicht auf die Ausübung ,des ärztlichen 
Bel1ufes im Zusammenhang mit den Dienstpflich­
ten des Al1Ztes." 

31. § 63 hat zu Lauten: 

,,§ 63. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundes­
gesetzes ist der BU'ndesm~nlister für Gesundheit 
und Umweltschutz 'betraut. 

(2) Mit ,der V:O'J1ziehung aller Angelegenheiten, 
die gemäß Art. 11 Abs. 1 Z. 2 B-VG und Art. 12 

Abs. 1 Z. 2 B-VG in die KO'mpetenz ,der Länder 
fallen, ist die zuständige Landesregierung be­
traut. 

(3) HiItsich,ulich des § 57 Abs. 1 und 2 und 
des § 58 ist der Burudesminister für Gesundheit 
unJd Umweltschutz mit der Wahrnehmung der 
Rechte des Bundes gemäß Art. 15 Abs. 6 B-VG 
betr,a ut. " 

Artikel 11 

1. Die Bestimmungen des Art. I Z. 8, 9, 10, 
11, 27, 28, 29 und 30 treten mit 1. Jänner 1975 
in Kraft. 

2. Die Zustäntdigkeit, zur Vollziehung dieses 
B'unJdesgesetzes bestimmt sich nach §, 63 des 
Krztegesetzes in der Fasrung des Art. I Z. 3i 
dieses BlUJndesgesetzes. 

Erläuterungen 

I. Allgemeines 

Die Bestimmungen des Krztegesetzes stehen. 
:seit 25 }ahren in Gel'tung. In diesem Zeitraum 
sind sie den BrfO'rdernissen der gesdlschafclich'en 
Entwicklung untd ,den Bedürfn1issen des ärzt­
lich,en Bel1ufsstaJlides entsprechend mehrmals 
nO'velliert wO'nden. 

Die Anwendung der modernen Erkenntnisse 
,der medizini~chen Wissenschaft in der äre:.u.ichen 
PraX1is sowie die Erweiterung des' Bel'ufsbikles 
,des Arztes erforldern eine neue gesetzliche Um­
schreibung Ider ärzulichen Tätigkeitsbereiche. 
Gleichzeitig gilt es, die ärztlichen Berufs- und 
:Standesvol'sclrriften im Sinne ,des Gl1UD.,dsatzes 
,der Ei.nheid'ichkeit der Rech:tsO'rldmmg an das 
neue Stl"atgesctzbuch anzupassen. 

Der Verfas'Sungsgerichtshof hat mit Erkennt-
:nis vO'm 16. Oktober' 1970, Z1. G 5/70-9, die 
Bestimmungen über die Versdlwiegenhei't'Spflicht 

,der Ol1gane der Krztekammer.n als verfassungs­
'widr,ig aufgehoben. Es ist daher auch ,aus diesem 
'Grunde eine Neufassung der einschlägigen VO'r­
: schl'iften g.eboten. 

Weiters soLlen entsprechend den .vO'rschlägen 
,der österreichischen Ärztekammer ~ehrere VO'r­
schriften des Geset~es, vO'rwiegend O'rg;anisations­
rechtlicher Na'tur, u'n'ter Bedachtnahme auf die 

,~aus ihrer Anwendung gewO'nnenen Erfahrungen 
abgeändert beziehungsweise ergänzt werden. 

Femer soll auf W;unsch ,der Ärzteschaft auch 
~bei den Krztek!ammerwahlen der amtLiche 
:"Stimmzettel eingeführt werden. 

Die aus den angeführten Gründen erforder­
liche NO'vellrieru,ng des Krztegesetzes SO'U schließ­
lich zum ,Ainlaß genO'mmen werden, einige text­
liche UnMarheiten zu bereinige~, die sich im 
Zusammenhang mit früheren Knderungen des 
Gesetzes el'geben haben. 

11. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Art. I Z. 1 und 2 (§§ 1 und 1 a Abs. 4): 

§ 1 Abs. 1 des Arztegesetz,es in der geltenJden 
Fassung umschreibt den Beruf ,des Arztes als 
Ausübung der Heilkunde. Abs. 2 definiert den 
Be~J.1i1f der Heilkunde zunächst aIs jede auf 
medizinisch-owissenschaftliche Erkenntnisse ge­
gründete Tätigkeit, die unmittelbar am Men­
schen oder mittelhar für den Menschen ausg'e­
führt wirld. Gleichzeitig wird a:ber die ärztliche 
Tätigkeit durch den ausdrücMichen Hinweis auf 
Abs. 3 eingegrenZit ("im Rahmen der Bestim­
mungen des .Albs. 3"). 

Abs. 3 zählt die einzelnen Tatbestände ärzt­
lichen HandeIns erschöpfend (taxativ) auf. 

Es sind das: 
a) die Untersuchung auf ,das Vorliegen O'der 

NichtvO'r1iegen von körperlichen' Krank­
heiten, Geistes- und . Gemütskrankheiten, 
vO'n Gebrechen oder Mißbilrdungen und 
AnO'maIien, die krankhafter Natur sind, 
oder 

. b) die BeurteilU!n,g vO'n in lit. a angeführten 
Zustä.ndenbei Verw,endung mediziniscll­
'diagnO'stischer Hilfsmittel O'der 
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c) die Behandlung einschließlich der opera­
,tiven :Beseitigung solcher Zustände (lit. a) 
oder 

d) die VOI"beugung von ErkI"ankll'ngen oder 
e) die Geburtshilfe ader 
f) die Verordnung von Hei}mitteln, von 

Heilbehe1f en oder medizinisch -Idiagnosti­
schen HiMsmitlteln ader 

g) die VOl1nahme von Leichenöffnungen. 

Diese starre Umschrdbung ,der ärztlichen 
Tätigkeitsbeneiche vermalg der stünmischen En,t­
wicklung der medizinischen Wissenschaften und 
der geseiHschaftilichen Fonderun,g nach AJ1Jwen­
dung der Erkenntnisse dieser Wissenschaften 
zum Wohle der Menschen nicht zu 'genügen. 
Durch diese EiJ1Jg'renzung el1g'ibt sich eine nicht 
zu übersehenlde P.ro;blemanik asuf v;erschiedensten 
Bereichen, die ärztlichem Handeln zuzu­
ondnensi1nid, wie etwa die plastische Chirurgie 
(im besonderen alUch ,die Durchführung kosme­
tischer OpemtJionen), die SteriliSiation, die Blut­
entnahme, sofern sie nicht prophylaktischen, 
thempeutischen OIder di<agnostischen Zwecken 
dient, wie auch die Vornahme der P1asmapherese 
und der gemäß § 97 StGB straJlose Schwanger­
schahsabbruch. 

Zu Z. 3 bis 5 (§§ 2 c Abs. 1, 2 h lit. a und 4 
Abs.4): 

In Hinkunft soH die MögLichkeit für Fach­
ärzte, eine zll'sä,tZJI.iche AlusbiLd'll'ng innerhalb 
ihres Sooderfaches ZJU erwerben, gegeben sein. 
Diese SoJ1Jde11aJu~billdungsoLI auf Grund der Be­
stimmungen des § 2 c Abs. 1 und des § 2 h lit. a 
einer Regelung unterzogen weIlden. Durch die 
Neuf1assung ,des, § 4 Albs. 4 soll es Fiachärzten 
gestattet wel1den., in einem Zusatz Zu ihrer 
Berufs:bezeichnl\l11g auf diese besondere Ausbil­
dung innerhaLb ihI"es SOnlderfaches hinzuweisen. 

Zu Z. 6 (§ 5 Abs. 4): 

Das vom NationaLrat st~mmendnhehllg ver­
abschiedete Familien!bel'laJtungsföl'ldenung~gesetz, 
BGBl. Nr. 80/1974, sieht als Voraussetzung für 
die Förderung von FamiHenbel1atungsstellen 
durch den B,und u. a. vor, daß in einer solchen 
ein ZJUr selbständ'igen Bemfsausübung berechtig­
ter Arzt, der m ,der Luge ist, über Angeleg,en­
heinen ,der Fam'ilienplanung zu informie,ren 
sowie EmpfängnisveI"hütlUng'smitJtel verschreiben 
k-ann, tätig ist. Wie der V'erfa'swngsausschuß des 
Nationailrates im Zuge seiner Bel'latungen festge­
stellt hat, wäre bei der Amübung der Beratll'ngs­
tätigkeit der geföI1derten Ben3!trungsstellen auf 
d1e V'Om Nationalmteinstimmilg beschlossene 
Entschließung Bedacht' ZJU nehmen, wonach es 
sich beim, Schwaifllgerscha,ftsabbruch weder um 
eme gesellschaftlich wünschenswerte noch um 
eme medi7Jmisch empfehlenswerte Methode der 

Gebll'rtenkontrolle oder Ider FamillienpJanu11lg: 
haI1'delt. Den Intentionen des Gesetzgebers ent­
sprechend liegt es daher im öffentlichen Inter­
resse, daß jeden~alls geeignete Ärzte den Bera­
tungsstellen ZUr Verfü~U!ng ,stehen. Die vor­
stehende Bestimmung soll die Tätigkeit von, 
Är,zten in den Bemtungsstellen daldurch erle~ch­
tern, daß für eine solche Tätigkeit nicht wie' 
sonst für die Ausübung einer ZweitoI'dination 
die Bew,illilgung der öster1'leich,ischen Ärztekam­
mer eingehoh wel1den muß. 

Zu Z. 7 (§ 9 Abs. 1): 

Durch diese Be!Ytimmu'ng 5011 ein redaktionel­
les V,ersehien anläßHch der ÄrztegesetlZnoveUe 
1964 richtiggesteUt weI"den. Es . soll selbSJtver­
ständlich jede Alrtder Werbung des Arzltes ver­
bonen sein und 11'icht nur e;ne salche fUr be­
stimmtJe Behandlungsmethoden, Arzneimitte,t 
oder HeilbeheMe. 

Zu Z. 8 bis 11 (§§ 15, 17 und 22): 

Das am 1. Jänner 1975 in Kra~t tretlende neue 
StnafgesetlZJbuch kennt die im derz·eit noch gel­
ten,den Sbraf'gesetz (§,§ 356, 357 urud 357 a) vor­
gesehene Strafe der Untersagung der Ausübung 
des ~rztlichen Berufes nicht mehr. Bbenso gibt 
es von diesem Zeitpunkt an keine ~esetzlichle Be­
stimmung mehr, die den Ver:l'll'Slt der Berechti­
gll'nlg zur Ausübung des ärztlichen Berufes als 
Fol<ge einer st,rafgerich:tlichen VeI"urtei<llUng vor­
sieht (§ 26 Ahs. 1 lit. b StJG). 

Die auf 'diese Vorschriften Bezug nehmenden 
Bestimmung,en des Älrztegesetzes haben somit 
zu enitJf,allen. Die Unters:llgung der Be11Ufsaus­
übung solJ klünfti:g Angelegenheit der für Ärzte 
bestehenden Disziplinarbehörden sein. 

Aus diesen Gründen sind daher die Bestimmun­
gen der §§ 15 Abs. 2 lit. b, 17 urud 22 des k,rzte­
g,esetzes entsprechend ZJU änldern. 

Zu Z. 12 (§ 23 Abs. 1): 

Hier soll gleichfaids ein Redaktionsversehen 
richltlggestellt weI"den. Durch die Z~tierung des 
§ 1 a Abs. 3 5011 eindeutig kLaI"gestellt weI'iden, 
daß. auch 'turnusärzte als KammeI"a'ngehörige 
erfaßt sind. 

Zu Z. 13 bis 15 (§ 29): 
Die österreichische Ärztekammer hat VOl"ge., 

schlagen, bei den Wahlen in ,die Vollversanuu­
lung der Ärztekammern einen amtlichen Stimm­
zettel zur Stimmenabgabe zu verwenden, wie 
dies bereits bei anderen gesetzlichen Be11Ufsver-

, tretungen der Fall ist. Ei<IlIe bloße ÄndeI"un:g der 
Ärztekammer-WahlloI"dnung, :BOBl. Nr. 64/1950 
in der Fassung der Verordnun,gen BGBl. Nr. 31/ 
1958 und 20/1966, im Sinne des VorschLages der 
österreichischen Ärztekammer pegegnet jedoch 
verfassungsrechtHdien Bedenken. 
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1206 der Beilagen 

Durch die vorgesehene Neuregelung soll die 
Wahl mittels eines amtlichen Stimmzettels ge­
seuzlich fesllgelegt und die Erlassung näherer Be­
stimmungen über das Wahlverfahren durch eine 
dem Gebote des Art. 18 B-VG entsprechende 
ausreicheDlde VeroI!dnungsermächtigung ermög­
licht werden. 

Zu Z. 16 und 17 (§ 33): 

Die Ol"glane des W oMfahl"tsfoll!ds si.nd von der 
Vollversammlung zu wählen. Dieser Tatsache 
soll durch die Aufzählung dieser Wahlen im 
Kompeten~ka;talog der Vollversammlung Rech­
nung getmgen weriden. 

Zu Z. 18 (§ 34 Abs. 4 lit. c): 

Hier handelt es sich 'Um die RichtigstelLung 
eines offenkundigen Schreibfehlers. Für jede 
Kammer ist nur ein Finanzreferent vorgesehen. 

Zu Z. 19 (§ 37): 

Die Richltigts'OeILung der iUrsprünglichen Be­
zeichnung "K~mlI11et'iffiitglieder" ·durch "Kam­
merräte" ist ZlUr KlarS'OeUuI1lg erfol'ldedich. 

Zu Z. 20 (§ 38): 

§ 38 erster Satz des ArZJtegesetzes hat gel:au­
tet: 
"Die Org-ane und das gesamte Pel"f5onal der 
Ar.ztJekammer sind, soweit sie nicht schon nach 
anderen gesetzlichen VorschriftJen ZJur Verschwie­
genheit verpflichtet sind, zur Verschwiegenheit 
über al·1e ihnen ;}cu's ihl"er amtlichen Tätigkeit 
bekanntgewOl1denen TatJsachen v,erpfl,ichtet." 

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkennt­
nis vom 16. Okt'Ober 1970, G 5/70-9, die in 
diesem Satz enthaltenen W'Orte "Die Organe 
und" gemäß Arvikel 140 B-VG als v<erfassungs­
widrig aufgehoben ("'gI. KUnidmachung. vom 
4. Feber 1971, BGBI. Nr. 61/1971). Die Auf­
hebung ist mit Ablauf des 30. September 1971 
in Kraft getreten. 

In seiner Begründung hat der Verfassungs­
gerichtshof unter al1Jderem ausgeführt: 

Zu den "anderen geset2ll~chen Vorschriften" 
im Sinne des § 38 gehöl'It der ,die Amtsverschwie­
genheit regelnde Artikel 20 Abs. 2 B-VG. Dieser 
umschreibt die Amtsv·erschwi!egenheit der dort 
an:geführten Organe, ZIU denen auch die Organe 
aer Arztekammer zählen; als Verpflichtung zur 
Verschwiegenheit über alle ihnen ausschließlich 
aus ihrer amtlichen Tätigkeit bekanntgeworde­
nen Tat'Sachen, deren Geheimhaltung im Inter­
esse einer Gebietskörperschaft 'Oder der Parteien 

- gebotJen ist. Demgegenüber verpflichtet der § 38 
des Ar~vegesetzes die Organe der Ärztekammer 
zur Verschwiegenheit über alle ihnen aus ihrer 
amtlichen Tätigkeit bekanntgewordenen Tat­
sachen 'Ohne Rücksicht darauf, ob die Geheim-

haltung durch ein öffentliches Interesse einer 
Parllei geboten ist unld die Organe von den Tat­
sachen amschließlich durch ihl1e amtliche Tätig­
keit Kenntnis erhalten haben. 

Nach Arnikel 10 Abs. 1 der Menschenrechts­
konvention ist es grundsätzlich zulässiJg, daß das 
GeS'e'tz Tatsachen, die ~taat1ichen Onganen durch 
ihre amtliche Tätigkeit bekanntwurden, als ver­
traulich erkLärt und zlUm Zwecke der Verhütung 
ihrer VoerbreitlUng di'e Ausübung der freien Mei­
l1!ungsäußenung, Vorschl1iften, Bedi'Dlgungen, Ein­
schränkungen oder Straf drohungen unterwirft, 
doch be~timmt Ahs. 2 dieses Al"ftikels aUel1dings, 
daß diese Einschränkurug der Aiusübung der Mei­
nungsfreiheit zur W'Iahnung der dort a;ngeführten 
Rechtsgüter unent'beh~Ech sein mlUß. 

Die Unen-nbehrllichkeitder Einschränkung des 
Rechts auf fl1eie Meimmgsäußerung ist jedenfalls 
bejaherud, wenn der Gesetzgeber Tatsachen als 
v·ertralUlich erklärt und ihre Verbreiwng ver­
bi:etet, die den Organen der staatlichen VerwaI­
tung ausschließI.ich durch ihl1e amtliche Tätigkeit 
bekanntgeworden sind und deren Geheimhaltung 
im Interesse einer Gebietskörperschaft oder der 
Parte,ien gdeg;en ist. 

Al"tikel 20 Abs.· 2 B-VG ist daher durch Ar­
tikel 10 der MenschenrechtskonventJion nicht 
veränldel"ft worden. 

§ 38 des ÄtrZltegesetzes, der eine absolute Ver­
schwiegenheitspflicht statuiert, beeinträchtigt da­
mit das Grundrecht der Freiheit der Meinungs­
äußerung in seinem Wesens gehalt. Eine derartige 
Beschränk,ung des Grundrechts (Art. 13 StGG, 
Art. 10 Menschen:rechtskonVlentlion) ist aber ver­
fassuDlgsw~drig. 

Daß für ·den, dem Verfassungsgerichtshof vor­
gelegenen Anlaßfall nur der Teil der Norm des 
§ 38 Arztegesetz präj'U'diziell gewesen ist, der an 
die Organe der Arztekiammer ger.ichtet war, hat 
der Verf.as'!/ungtSigerichvshof mit seinem Erkennt­
nis nur die Worte "Di'e Organe und" aufge­
hoben. 

Mrt dem vorliegenden Entwurf soLl § 38 des 
Arztegesetzes ein vedas9ungskonformer Wort­
laut geg1eben urud ausdrücklich der durch Arti­
kel 20 Abs. 2 B-VG gez~gene Rahmen hinsicht­
lich der Verschwiegenheitspflicht berücksichlligt 
wu~~ . 

Hiebei w~l1d das KriterIDm der Gebietskörper­
schaft durch das Analogon im Arztegesetz, näm­
lich die Arztekammer, ersetzt. HinStichtlich des 
Begriffes der Parteien ist festzustellen, daß d~eser 
Begriff im Sinne des § 8 A VG 1950 Zu verstehen 
ist. Entsprechend dieser GesetzessteHe wären 
Parteien Personen, die -eine Tätigkeit der Kam­
mer in A!llspruch nehmen oder auf die sich die 
Tätigkeit der Kammer bezieht, insoweit sie an 
der Sache vel"mög'e eines Rechtsanspruches oder 
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eines rechtlich'en Interesses beteiligt sind, Die Zu Z. 26 (§ 55 e Abs. 1): 
VerschWliegenhertspflicht umfaßt auch die Ver- Ein GrüßschaidensraH, wie er sich z. B, bei 
pHichtung Zlur Geheimhai}tung schriftlicher Auf- einem schweren Unf.aH ereignen kann, bedeubet 
7!eichlliungen, würunter Zlum Beispiel insbesün- für ei.nen ader mehrae WoMfahrtsfünds ein 
dere die Pertsünal'akten der Kammerangehörigen ß R' 'k D ch d' I' d B t' , , " ' grü es 1S1 0., ur 1e '"0.1' te~eIll e es 1m-
SüW1e d1e aus den Vertragsverhakmssen zu den II .1. cht 't' U t f 

k 'ch ., , b d mung so. U1agegen 1"e zer 19 vorsürge ge rü -
Kran enverS1 erungstraJgern s1ch 'erge, enen , f d k" D W hlf h t f d ' 
H b ch 

"h' '. en wer en onnen, en 0.'. a· 1"s ün S Jener 
ünorara re nungen zu za len s,md. 'I< t k d' 'ch d d d' ch ch f 

Was den Gesichtspunkt der Intere<s~en der 
Arztekammer anbelangt, Wlird vün ,den Org,anen 
der Kammer bei Vüdiegen der Vüraussetzungen 
für die Notwendigkeit der Verschw,iegenheits­
pflicht, die V'enraulichkeit dieser Angelegenheit 
festZlusteilen sein. 

Zu Z. 21 (§ 39 Abs. 3): 

Es erscheint zweckmäßig, bei der Errechnrllng 
der Kammerumlage die SchätZlung vürzusehen, 
wenn K:ammel'angehörige trotz Auffürderung 
die erfürderlichen Nachweise über ihr Einküm­
men nicht vürlegen. 

Zu Z. 22 (§ 42 Abs. 1): 

Gemäß § 42 Abs, 4 des Arztetgesetzes finden 
dessen Best,immungenauf AmtsärZlue hinsichtlich 
ihrer behöndlich,en Täbirgkeit keine Anwendung. 
Neben den Amvsänzten üben auch die Arbeits­
inspektionsärZlte eine behörtdliche Tätigkeit aus. 
Es war daher deren Gleichstel1ung mit den Amts­
ärzten geboten, 

Zu Z. 23 (§ 43 a): 

Ana~o.g dem § 332 ASVG Süll auch im Rah­
men des Leistlungsrechtes des Wühlfahrtsfünds 
der übergang eines Anspruches gegen einen 
Dritten auf die Arztekammer erfülgen, wenn 
aus dem gLeich:en Anlaß Leistungen durch den 
Fünds erbracht wunden und der Leistungsemp­
fänger einen Zlusätzllichen Schadensersatzanspruch 
gegen diesen Dr,]tten hat. 

Zu Z. 24 und 25 (§ 44): 

EbensO' Wli'e für die Errechnung der Umlage 
erschien es auch für die Errechnung der Beiträge 
zum Versorgungsfonds zweckmäßig, dre Ein­
schätzung des Einkümmens vün K:ammerange­
hörigen vürzusehen, die es unterlassen, ihr Ein­
kommen zu belegen, 

Ferner war an Stelle des Einkümmensteuer­
gesetzes 1967 das Ein!wmmensteuergesetz 1972 
zu zitieren. 

firz e ammern, 1e S1 an 'er a ur gesa-
fenen Möglichkeit beteiligen, werden die finan­
ziellen Auswirkungen aus einem solchen Gesche­
hen erl:eichtertt. 

Zu Z. 27 und 28 (§ 55 f): 

Im Hinblick aiuf die in den Erläuterungen zu 
Z. 8 und 11 dangcl.egte Rechtslage wind im Abs. 2 
des § 55 f als neuer Typ eines Disziplinarver~ 
gehens die vorsä'ozliche Begehung einer oder 
mehrerer strafbarer Handl'ungen, für welche der 
Arzt zu einer mehr als einjährig'en Freiheits­
stmfe verurteilt würden ist, vorgesehen. Andere 
stIiafbare Handlungen können den Tatbestand 
vün Di'sziplinarverglehen im Sinne des § 55 f 
Abs. 1 lit, a und b bilLden, Der Dismplinarkom­
mission übliegt es in allen diesen Eillen zu beur­
teilen, üb Unid für welche Zert der Ar:z;t von der 
Be~uf'sa'\l'sÜibllng ferngehailten WIenden soLl. 

Zu Z. 29 und 30 (§ 551): 

Das gel:tende Recht 'beschränkt die Unter­
sa1gung der Berufsau'sübUnig durch die Diszipli­
narkommissiün :lJuf die Höchstldauer von einem 
J;rhr. Bei den unter vürstehender Z, 27 erwähn­
ten Straftaten sol:! l1!Un die Untersagung bis auf 
die Dauer von fünf Jaihren el'möglich,t werden, 

Zu Z. 31 (§ 63): 

Gemäß Art, 11 Abs. 1 Z, 2 B-VG mit die 
Vüllziehung hinsichtlich der Arztekammern in 
die Zuständigkeit der Lä'nider, Dies war ebensO' 
Wiie die sich seit 1. Feber 1972 el1geben1de Küm­
petenz des Bunldesministers für Gesundheit und 
Umweltschutz zu berückrsichti{;'en. 

Zu Artikel 11: 

Die Anpassungsbestimmungen an das Straf­
gesetZlbuch sollen gleichzeitig mit diesem, sühin 
am 1. Jänner 1975, in Kraft treten. 

III. Finanzielle Auswirkungen 

Durch die VüUZliehung der in dem vorniegen­
den Entwurf vorgesehenen Bestimmungen e,nt­
steht dem Bun:d roein Mehraufwand in persünel­
ler ,und sachlicher Hinsicht. 
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Gegenüberstellung 

\ Arztegesetz in der geltenden 
Fassung 

§ 1. (1) Der Beruf des Arztes besteht in der 
/ A'usübung ,der HeilkJUnde. 

(2) Die Ausübung der Heilkunde umfaßt jede 
auf medizrnisch-wlissensch'aft1ichen Erkenntnissen 
gegriil11!dete Täoigkeit, die im Rahmen der Be­

. stimmungen des Abs. 3 unmittelhar am Men­
schen oder mitte~bar für den Menschen aus ge­
fühpt wirod. 

(3) Die Ausübung der Heilkunde im Sinne 
des Abs. 2 umf,aßt: 

a) di'e Untersuchung auf das Vorliegen oder 
Nich1tvorilriegen von körpenlichren Krank­
heiten, Geistes-und Gemütskrankheiten, 
von Gebrechen oder MißbiLdungen und 
Anomalien,. die krankhafter Natur ~ind, 
oder 

b) ,die Beurteilung von in lit. a angeführten 
Zustänlden bei Verwenlehmg mediz:inisch­
,diagnosti'scher Hilfsmittel oder 

c)die Behandlung einschließlich der opera­
tiven Beseitigung solcher Zustände (lit. a) 
oder 

'd) die Vorheugung von Erkr,ankungen oder 
e) die Geburtshilfe oder 
f) die VeroI1dnung . von Heilmitteln, von 

HeilheheHen und medJiziIllisch-lCli:lgnosti­
schen Hilfsmitteln oder 

g)die VOrnJahme von Leichenöffnungen. 

F ass ·U n g dur c h d ·i e A r z t e g e set z­
n 0 v eIl e 1974 

§ 1. (1) Der ArZ:t ist zur Ausübung der 
Medizin beI1ufen. 

(2) Die Ausübung des ärztlichen Be·rufes um­
faßt jede auf mediZli.nisch-wissenschaJtLichen Er­
kenntnlislSen begründete Tätigkeit, die unmittel­
bar am Menschen oder mittelbar für den Men­
schen ausgeführt wind, insbesondere 

a) die Untersuchung auf das Vorliegen oder 
Nich,tvorliegen von körperlichen Krank­
heiten, Gerstes- und Gernütsk1"ankhe~ten, 
von Gebrechen oder MißbiLdungen und 
Anoma!lJien, di'e krankhaftler Natlur sind; 

b) ,die Beurt-ei!lurig von in tit. a an;geführten 
Zuständen bei Verwendung medizinisch­
diagnostischer Hilfsmittlel'; 

c) die Behandlung solcher Zustände (lrt. a); 
Id) die VOrn'ahme opeI'alliver Eingriffe ein­

schLießIich der Entnahme oder Infusion von 
Blut; 

e) die Vot"ibeugung von Erkr3Jnkungen; 
f) ,die Geburtshilfe; 
g) die Verotodnung von Heilmitlte1n, von 

Heilbehelfen und medizinisch-.diagnostli­
schen Hirlfsmitteln; 

h) die Vornahme von Leichenöffnungen. 

(4) Jeder zurselhständigen Ausübung des Be- (3) Jeder zur seLbstängigen Ausübung des Be-
rufes berechtigte ArZJt ist befiugt, ärztl1ichl! Zeug- rufes berechtigte Arzt ist befugt, ärz1:!Liche Zeug­
nisse aU'szustellen und ärztliche Gutachten zu nisse auszU'stellen und ärztlich\(! Gutachten zu 
erstlatten. erstatten. 

§ 1 a. (4) Ailideren Personen als den in Abs. 1 § 1 a. (4) Anlderen Personen als den in .Ahs. 1 
und 3 genannten Arzten ist jede Ausübung der uilid 3 genannten Arzten ist jede Ausübung des 
Heilkunde vel1ooten. ärztlichen Bel1ufes verboten. 

§ 2 c. (1) p.ersonen, die die im § 2 Abs. 2 
angeführten Erfordernisse erfüHen und beabsich­
tigen, .sich einem Teilgebiete der Heilkun'de als 
SOiliderfach zur sdbständigen Betätligung als 
Facharz't zUZiuwenaen,· haben sich in Kranken­
anstalten oder Instituten, die als Ausbildungs­
stätlten für das betrefFellIde SOnldedach anerkannt 
sind (§ 2.p) einer mindestens sechsjährigen prak­
tischen Ausbildung in dem betreffenden klini­
schen beziehungsweise nichtklinischen Sonder­
fache sowie in den hiefür einschlägigen klinischen 
und nichtklinischen Nebenfächern zu unterziehen. 

§ 2 c. (1) . 

bleibt unveräIlldert 

.Das gleiche gilt, ausgenommen die vorgesehene 
MinIdestzeit, für eine el1gänzende speziene Aus­
bi.Ldung auf einem Teilgebiet im R>ahmen eines 
Sonderfaches. 
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Ä r z te g e set z in cl e r ,g e 1 t e ~ den 
Fassung 

§ 2 h. Das Bundesministerium für soziale Ver­
waltung hat nach Anhören der österreichischen 
Krztekammer über 

a) die für die praktische Ausbildung zum 
praktischen Arzt beziehungsweise zum 
Facharzt vorzusehenden Ausbildungserfor­
dernisse, über Art und Dauer der Aus­
bildung in den einzelnen Ausbitdungs­
fächern beziehungsweise im Hauptfach und 
In den Nebenfächern (§§ 2 bund 2 c), 

§ 4. (4)' Der Bezeichnung der ärztlichen 
Berufst~tigkeit dürfen neben den amtlich ver­
liehenen Titeln nur solche, auf die gegenwärtige 
Verwendung hinweisende Zusätze beigefügt 
werden, die der Wahrheit entsprechen. Die 
Führung ... 

§ 5. (4) Ein praktischer Arzt ..... ausgeübt 
worden ist. 

§ 9. (1) Dem Arzt ist im Zusammenhang mit 
der Ausübung seines ärztlichen Berufes jede Art 
der Werbung für medizinische Behandlungs­
methoden sowie für die Anwendung von Arznei­
mitteln oder Heilbehelfen verboten. 

§ 15. (2) Die Berechtigung zur Ausübung des 
ärztlichen Berufes ruht auf Grund 

a) eines dauernden oder zeitweiligen Ver-
zichts; , 

b) eines gerichtlichen Urteils gemäß §§ 356, 
357 oder 357 a StG. für die Dauer der 
vom Gericht festgesetzten Untersagung. 

(3) Gesetzliche Bestimmungen, die den Verlust 
der Berechtigung zur Ausübung des ärztiichen 
Berufes vorsehen, bleiben unberührt. 

Fassung 

§ 2 h. 

dur c h d [ e Ä rz t e g e set z­
n oveill e 1974 

bleibt unverändert 

a) die für die praktische Ausbildung zum 
praktischen Arzt beziehungsweise zum 
Facharzt vorzusehenden Ausbildungserfor­
dernisse, über Art und Dauer der Aus­
bildung sowie einer speziellen Ausbildung 
in den einzelnen Ausbildungsfächern, 
beziehungsweise im Hauptfach und in 
Nebenfächern (§§ 2 bund 2 c), 

§ 4. (4) Der Bezeichnung der ärztlichen Berufs­
tätigkeit dürfen neben den amtlich verliehenen 
Titeln nur solche, auf die gegenwärtige Ver­
wendung oder auf eine spezielle, Ausbildung im 
Rahmen eines Sonderfaches hinweisende Zusätze 
beigefügt werden, die der Wahrheit entsprechen. 
Die Führung ... 

§ 5. (4) Ein praktischer Arzt ..... ausgeübt 
worden ist. Die Tätigkeit in einer nach den 
Bestimmungen des Familienberatungsförderungs­
gesetzes, BGBL Nr. 80/1974, geförderten 
Beratungsstelle bedarf keiner Bewilligung. 

§ 9. (1) Dem Arzt ist im Zusammenhang mit 
der Ausübung seines ärztlichen Berufes jede Art 
der Werbung, insbesondere auch für diagnostische 
oder therapeutische Methoden sowie für die 
Anwendung von Arzneimitteln oder Heil­
behelfen, verboten. 

§ 15. (2) ..... 

b) eines Disziplinarerkenntnisses für die. 
Dauer der festgesetzten Untersagung. 

(3) entfällt. 

§ 17. (1) Wenn einem Arzt die Ausübung des " § 17. (1) Wenn einem Arzt 'die Ausübung des 
ärztlichen Berufes durch gesetzliche Bestim- ärztlichen Berufes durch Disziplinarerkenntnis 
mungen, durch gerichtliches Urteil o'der durch mit zeitlicher Beschränkung untersagt ist, so er­
Disziplinarerkenntnis mit zeitlicher Beschrän- langt er mit dem Ablauf der Zeit, auf die sich 
kung oder bis zur Erfüllung einer auferlegten die Untersagung erstreckt, wieder diese Berechti­
Bedingung untersagt ist, so erlangt er mit dem gung; er hat vor der Wiederaufnahme der 
Ablauf der Zeit, auf die sich die Untersagung Berufsausübung der österr"eichischen Krzte­
erstreckt, oder mit der Erfüllung der für die kammer den Ablauf der zeitlichen Beschränkung 
Wiedererlangung der Berufsausübung auferlegten nachzuweisen. 
Bedingung wieder diese Berechtigung; er hat vor 
der Wiederaufnahme der Berufsausübung -der 
Osterreichischen Krztekammer den Ablauf der 
zeitlichen Beschränkung oder die Erfüllung der 
Bedingung nachzuweisen. 

/ 
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(2) Die Gerichte haben Urteile, womit einem 
Arzt die Ausübung des ärztlichen Berufes mit 
zeitlicher Beschränkung oder bis zur Erfüllung 

- einer auferlegten Bedingung untersagt wird, 
unverzüglich der Osterreichischen Ärztekammer, 
bei praktischen Ärzten und Fachärzten, die ihren 
Beruf im Rahmen eines Dienstverhältnisses bei 
einer Gebietskörperschaft oder einer anderen 
Körperschaft öffentlichen Rechts ausüben, auch 
der vorgesetzten Dienststelle des Arztes mit­
zuteilen. 

(3) Während der zeitlich beschränkten Unter­
sagung der Berufsausübung ruht die durch die 
Bewilligung zur Haltung einer ärztlichen Haus­
apotheke erlangte Befugnis. 

§ 22. (1) Die Behörden, gesetzliche berufliche 
Vertretungen sowie die Träger der Sozialver­
sicherung haben innerhalb ihres Wirkungs­
bereiches den Ärztekammern auf Verlangen die 
zur Erfüllung ihrer Obliegenheiten erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen und die Ärztekammern 
in ihrer Wirksamkeit zu unterstützen. Zu dem 
gleichen Verhalten sind die Ärztekammern 
gegenüber den vorgenannten Behörden und 
gesetzlichen beruflichen Vertretungen sowie den 
Trägern der Sozialversicherung verpflichtet. Die 
Strafgerichte und Verwaltungsbehörden haben 
alle bei ihnen gegen Ärzte anhängig gemachten 
Strafverfahren und deren Ergebnis, soweit es 
sich um Verbrechen oder Vergehen beziehungs­
weise um im Zusammenhang mit der ärztlichen 
Berufsausübung _ stehende Verwaltungsüber-

-tretungen handelt, der zuständigen Ärztekammer 
bekanntzugeben. 

§ 23. (1) Einer Ärztekammer gehören als 
ordentliche Kammerangehörige alle Ärzte an, die 
ihren Beruf im Bereiche dieser Ärztekammer 
tatsächlich ausüben (§ 5 Abs. 2 und 4, § 5 a) 
und in der bei der Osterreichischen Ärztekammer 
geführten Ärzteliste eingetragen sind (§ 2 i). 

§ 29. (3) ..... 

Fehlt. 

Fa s s u n g dur c h dJie Ä r z t e g es e t z­
n 0 v eIl e 1974 

(2) entfällt. 

(3) Während der zeitlich beschränkten Unter­
sagung der Berufsausübung ruht audl die durch 
die Bewilligung zur Haltung einer ärztlichen 
Hausapotheke erlangte Befugnis. 

§ 22. (1) Die _ Behörden, ..... 

(unverändert) 

. . . .. verpflichtet. Die Strafgerichte haben alle 
durch sie gegen Ärzte erfolgte Verurteilungen 
wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz be­
gangener strafbarer Handlungen zu einer mehr 
als einjährigen Freiheitsstrafe sowie wegen 
anderer strafbarer Handlungen, die im Zusam­
menhang mit der ärztlichen Berufsausübung 
stehen, der zuständigen Ärztekammer bekannt­
zugeben. Das gleiche gilt für Verwaltungs­
behörden, soweit es sich um im Zusammenhang 
mit der ärztlichen Berufsausübung stehende 
Verwaltungsübertretungen handelt. 

§ 23. (1) Einer Ärztekammer gehören als 
ordentliche Kammerangehörige alle Ärzte an, 
die ihren Beruf im Bereiche dieser Ärztekammer 
tatsächlich ausüben(§ 1 a Abs. 3, § 5 Abs. 2 
und 4, § 5 a) und in der bei der Osterreichischen 
Ärztekammer geführten Ärzteliste (§ 2 i) ein­
getragen sind. ' 

§ 29. (3) ..... 

(4) Die Stimmabgabe erfolgt mittels eines 
amtlichen Stimmzettels in einem amtlichen Wahl­
kuvert. Der amtliche Stimmzettel und das 
amtliche Wahlkuvert sind von der Ärztekammer 
aufzulegen. Für jeden Wahlkörper ist ein amt­
licher Stimmzettel aufzulegen, der die Bezeich­
nungder wahlwerbenden Gruppen zu enthalten 
hat. Wird bei der Stimmenabgabe ein anderer 
Stimmzettel als der amtlich aufgelegte verwendet, 
so ist diese Stimme ungültig. Die - Stimme ist 
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(4) ..... 

(5) Die näheren Bestimmungen über die 
Durchführung der Wahlen, insbesondere über 
die Ausschreibung der Wahlen, die Erfassung und 
Verzeichnung der Wahlberechtigten, die Wahl­
behörden, die Wahlwerbung, das Abstimmungs­
und Ermittlungsverfahren, die Einberufung der 
gewählten Kammerräte, die Wahl des Kammer­
vorstandes sowie 'des Präsidenten und des oder 
der Vizepräsidenten einschließlich erforderlicher 
Nachwahlen sind in der Wahlordnung zu treffen. 
Die Wahlordnung hat das Bundesministerium 
für soziale Verwaltung nach Anhören der öster­
reichischen Krztekammer durch Verordnung zu 
erlassen. 

§ 33. Die Vollversammlung ist zur Wahrung 
der den Krztekammern zustehenden Rechte be­
rufen. Sie ist insbesondere zuständig für die 

a) Wahl des Kammervorstandes; 
b ) Wahl des Präsidenten und 'des oder der 

Vizepräsidenten ; 

c) 

i) 

§ 34. (4) 

c) zur Bestellung der Finanzreferenten sowie 
allfälliger Referenten für bestimmte Auf­
gaben. 

§ 37. Der Präsident ..... 
die übrigen Kammermitglieder in die Hand des 
Präsidenten das Gelöbnis ..... abzulegen. 

§ 38. Das gesamte Personal der Krztekammer 
ist, soweit es nicht schon nach anderen gesetz­
lichen Vorschriften zur Verschwiegenheit ver­
pflichtet ist, zur Verschwiegenheit über alle ihnen 
aus ihrer amtlichen Tätigkeit bekanntgewordenen 
Tatsachen verpflichtet. Von dieser Verpflichtung 
hat die Landesregierung auf Verlangen eines 
Gerichtes oder einer Verwaltungsbehörde zu ent­
binden, wenn die Mitteilung der Tatsachen durch 
Interessen der Rechtspflege, gerechtfertigt ist. 

F ass u n g dur c h d li e K r z t e g e set z­
novelle 1974 

auch dann ungültig, wenn aus der Kennzeichnung 
. des amtlichen Stimmzettels der Wille des Wählers 
nicht eindeutig erkennbar ist. 

(5) ..... bisher Abs. 4 

(6) Die näheren Bestimmungen über das Wahl­
verfahren, insbesondere über die Ausschreibung 
der Wahlen, die Erfassung und Verzeichnung 
der Wahlberechtigten, die Wahlbehörden, die 
Wahlwerbung, den amtlichen Stimmzettel, das 
amtliche Wahlkuvert, das Abstimmungs- und 
Ermittlungsverfahren, die Einberufung der ge­
wählten Kammerräte, die Wahl des' Kammer­
vorstandes sowie des Präsidenten und des oder 
der Vizepräsidenten einschließlich erforderlicher 
Nachwahlen, sind in der Wahlordnung zu tref­
fen. Die Wahlordnung hat der Bundesminister 
für Gesundheit und Umweltschutz nach Anhören 
der österreichischen Krztekammer durch Ver­
ordnung zu erlassen. 

§ 33. 
(unverändert) 

a) 

b) 

c) Wahl des Verwaltungsausschusses des Wohl­
fahrtsfonds; 

d) Wahl des Beschwerdeausschusses des Wohl­
fahrtsfonds; 

e) Wahl des überprüfungsausschusses des 
Wohlfahrtsfonds; 

f) ... bisher lit. c 

I) ... bisher lit. i 

§ 34. (4) 

c) zur Bestellung des Finanzreferenten SOWIe 

§ 37. Der Präsident .... . 
die übrigen Kammerräte .... . 

§ 38. Die Organe un'd das gesamte Personal 
der Krztekammer sind, soweit sie. nicht schon 
nach and~ren gesetzlichen Vorschriften zur Ver­
schwiegenheit verpflichtet sind, zur Verschwiegen­
heit über alle ihnen aus ihrer amtlichen Tätigkeit 
bekanntgewordenen Tatsachen verpflichtet, deren 
Geheimhaltung im Interesse der Kammer, einer 
Gebietskörperschaft oder der Parteien geboten 
ist. Von dieser Verpflichtung hat die Aufsichts­
behörde auf Verlangen eines Gerichtes oder einer 
Verwaltungsbehörde zu entbinden, wenn 'dies 
im Interesse der Rechtspflege oder im sonstigen' 
öffentlichen Interesse liegt. 
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§ 39. (3) Die Kammerumlage ist unter Bedacht­
nahme auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
und unter Berücksichtigung der Art der Berufs­
ausübung der Kammerangehörigen festzusetzen. 

§ 42. (1) Amtsärzte sind die bei den Sanitäts­
behörden hauptberuflich taugen Ärzte, die 
behördliche Aufgaben zu vollziehen }taben. 

. § 43 a. Aus den Mitteln des Wohlfahrtsfonds 
sind Leistungen zu gewähren ' 

a) an anspruchsberechtigte Kammerangehörige 
für den Fall des Alters, der vorüber­
gehenden oder dauernden Berufsunfähig­
keit, 

b) an Hinterbliebene im Falle des Ablebens 
eines anspruchsberechtigten Kammer-
angehörigen. 

§ 44. (5) Bei Fes'tsetzung des Beitrages für 
Kammerangehörige, die den ärztlichen Beruf 
ausschließlich in einem Dienstverhältnis ausüben, 
dient als Bemessungsgrundlage jedenfalls der mo­
natliche Bruttogrundgehalt. Zu diesem gehören 
nicht die Beihilfen, Zulagen und Zuschläge im 
Sinne des § 3 Abs. 1 EStG. 1967 und die son­
stigen Bezüge nach § 67 EStG. 1967. 

F ass u n g dur c h d ~e Ä r z ,t e g e set z­
n 0 v e '" e 1,974 

§ 39. (3) Die Kammerumlage ist ..... 

festzusetzen. Die Umlagenordnung kann nähere 
Bestimmungen vorsehen, daß Kammerangehörige, 
die den ärztlichen Beruf nicht ausschließlich in 
einem Dienstverhältnis ausüben, verpflichtet sind, 
alljährlich bis zu einem in der Umlagenordnung 
zu bestimmenden Zeitpunkt schriftlich alle für 
die Errechnung der Kammerumlage erforder­
lichen Angaben zu machen und auf Verlangen 
die geforderten Nachweise über die Richtigkeit 
dieser Erklärung vorzulegen; wenn dieser Ver­
pflichtung nicht zeitgerecht und vollständig ent­
sprochen wird, erfolgt die' Vorschreibung auf 
Grund einer Schätzung; diese ist unter Berück­
sichtigung aller bedeutsamen Umstände vor­
zunehmen. 

§ 42. (1) ..... 

Als Amtsärzte gelten auch die Arbeitsinspektions­
ärzte gemäß § 13 Abs. 1 des Arbeitsinspektions­
gesetzes 1974, BGBI. Nr. 143. 

§ 43 a. (1) Aus den Mitteln ..... 

(bleibt unverändert) 

(2) Können Personen, denen Leistungen - aus 
dem Wohlfahrtsfonds zustehen, den Ersatz des 
Schadens, der ihnen aus dem gleichen Anlaß 
erwachsen ist, auf Grund anderer gesetzlicher 
Vorschriften beanspruchen, so geht der Anspruch 
auf die Ärztekammer insoweit über, als diese 
Leistungen zu erbringen hat. Ansprüche auf 
Schmerzensgeld gehen auf die Ärztekammer 
nicht über. 

§ 44. (5) Die Beitragsordnung kann nähere Be­
stimmungen vorsehen, daß Kammerangehörige, 
die den ärztlichen Beruf nicht ausschließlich in 
einem Dien~tverhältnis ausüben, verpflichtet 
sind, alljährlich bis zu einem in der Beitragsord­
nung zu bestimmenden Zeitpunkt schriftlich alle 
für die Errechnung der Beiträge zum Wohlfahrts­
fonds erforderlichen Angaben zu machen und 
auf Verlangen die geforderten' Nachweise über 
die Richtigkeit dieser Erklärung vorzulegen; 
wenn dieser Verpflichtung nicht zeitgerecht und 
vollständig entsprochen wird, erfolgt die Vor­
schreibung auf Grund einer Schätzung; diese 
ist unter Berücksichtigung aller für die Errech­
nung der Beiträge bedeutsamen Umstände vor­
zunehmen. 
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(6) Die Beiträge nach Abs. 5 sind vom Dienst­
geber einzubehalten und spätestens bis zum 
15. Tage nach Ablauf des Kalendermonates an die 
zuständige Arztekammer abzuführen. 

§ 55 e. (1) Auf Grund gleichlautender Be­
schlüsse ihrer Vollversammlungen können zwei 
oder mehrere Arztekammern übereinkommen, 
daß für ihre Kammerangehörigen und deren 
Hinterbliebene ein gemeinsamer Wohlfahrts­
fonds bei der österreichischen Arztekammer er­
richtet und betrieben wird. Hiebei sind die Vor­
schriften der §§ 43 bis 48 sinngemäß anzuwen­
den, soweit im folgp-nden nichts anderes bestimmt 
wird. 

. 
§ 55 f. (1) Arzte machen sich emes Diszipli­

narvergehens schuldig, wenn sie 
a) 
b) ..... 

Fehlt. 

(2) .... . 

(3) .... . 

(4) .... . 

(5) .... . 

§ 551. (1) Disziplinarstrafen sind: 
a) 
b) ..... 
c) Entzug der Berechtigung zur Berufsaus­

übung bis zur Dauer eines Jahres. 

Fass u ng dur c h d Ii e A r z t e g e 'S e t z­
n 0 v eHe, 1-974 

(6) Bei Festsetzung des Beitrages für Kammer­
angehörige, die den ärztlichen Beruf ausschließ­
lich in einem Dienstverhältnis ausüben, dient als 
Bemessungsgrundlage jedenfalls der monatliche 
Bruttogrundgehalt. Zu diesem gehören nichf die 
Beihilfen, Zulagen und Zuschläge im Sinne des 
§ 3 des Einkommensteuergesetzes 1972 und die 
sonstigen Bezüge nach § 67 des Einkommen­
steuergesetzes 1972. 

(7) Die Beiträge nach Abs. 6 sind vom Dienst­
geber einzubehalten und spätestens bis zum 
15. Tage nach Ablauf des Kalendermonates an 
die zuständige Arztekammer abzuführen. 

§ 55 e. (1) Auf Grund ..... 

(bleibt unverändert) 

J bestimmt wird. Die Tätigkeit des ge­
meinsamen Wohlfahrtsfonds kann sich auch nur 
auf die g~meinsame Abdeckung eines Groß­
schadensfalles erstrecken; ein solcher Fall gllt 
als gegeben, wenn aus ein und derselben Ursache 
zwei oder mehr Schadensfälle mit lebenslangen 
Versorgungsleistungsverpflichtungen eintreten 
und die gesamten versicherungsmathematischen 
Barwerte der dadurch ausgelösten Grundleistun­
gen das 666fache der Grundleistung im Bereich 
einer ,Arztekammer übersteigen . 

§ 55f. (1) ..... 

(2) Arzte machen sich jedenfalls eines Diszi­
plinarvergehens schuldig, wenn sie eine oder 
mehrere strafbare Handlungen vorsätzlich be­
ganget;t haben und deswegen von einem inlän­
dischen Gericht zu einer mehr als einjährigen 
Freiheitsstrafe verurteilt worden sind . 

. (3) ..... bisher Abs. 2 

(4) ..... bisher Abs. 3 

(5) ..... bisher Abs. 4 

(6) ..... bisher Abs. 5 

§ 551. (lY ...•. 

c) Untersagung der Berufsausübung. 
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(2) Die Strafe nach Abs. 1 lit. c kann das erste 
Mal höchstens auf die Dauer von drei Monaten 
und nur gegen solche Kammerangehörige ver­
hängt werden, die wegen Disziplinarvergehens 
bereits mit einer Geldstrafe bestraft worden 
sind ..... . 

§ 63. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundes­
gesetzes ist das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung betraut. 

(2) Mit der Vollziehung aller Angelegenheiten, 
die gemäß Art. 12 Abs. 1 Z. 2 'des Bundes-Ver­
fassungs gesetzes in die Kompetenz der Länder 
fallen, ist die zuständige Landesregierung be­
traut. 

(3) Hinsichtlich der §§ 57 Abs. 1 und 2, und 58 
ist das Bundesministerium für soziale Verwaltung 
mit der Wahrnehmung der Rechte des Bundes 
gemäß Artikel 15 Abs. 6 des Bundes-Verfassungs­
gesetzes betraut. 

F ass u ng dur c h d li e Ä r z t e g e set z­
n 0 v elle 1974 

(2) Die Strafe nach Abs. llit. c darf im Falle 
eines Disziplinarvergehens nach § 55 f Abs. 2 
höchsten's auf die Zeit von fünf Jahren verhängt 
werden. In den übrigen Fällen darf die Strafe 
nach Abs. 1 lit. c höchstens für die Dauer eines 
Jahres, das erste Mal höchstens für die Dauer 
von drei Monaten und nur gegen solche Kammer­
angehörige verhängt werden, die wegen eines 
Disziplinarvergehens bereits mit einer Geld­
strafe bestraft worden sind. . .... 

§ 63. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundes­
gesetzes ist der Bundesminister für Gesundheit 
und Umweltschutz betraut. 

(2) Mit der Vollziehung aller Angelegenheiten, 
die gemäß Art. 11 Abs. 1 Z. 2 B-VG und 
Art. 12 Abs. 1 Z. 2 B-VG in die Kompetenz der 
Länder fallen, ist die zuständige Landesregierung 
betraut. 

(3) Hinsichtlich des § 57 Abs. 1 itnd 2 und des 
§ 58 ist der Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz mit der Wahrnehmung der Rechte 
des Bundes gemäß Art. 15 Abs. 6 B-VG betraut. 
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